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Begründung 

 
1. Einleitung 
 
1.1 Anlass und Ziele der Planaufstellung 
 
Gemäß § 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes 
das Ziel verbunden, in der Gemeinde die nachhaltige städtebauliche Ordnung und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende Bodennutzung zu gewährleisten. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat in ihrer Sitzung am 12.05.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 mit der Gebietsbezeichnung „Ärztehaus“ 
beschlossen. Das Planungsziel besteht darin, Planungsrecht für ein Ärztehaus zu 
schaffen. 
 
In der Gemeinde Kalkhorst sind sowohl ein Allgemeinmediziner als auch ein Zahnarzt 
ansässig. Der bisherige Standort der Ärzte an der Straße der Jugend soll zu Gunsten 
des neuen Standortes im Plangebiet aufgegeben werden. Mit dem neuen Standort 
wird beabsichtigt, die Situation des ruhenden Verkehrs zu verbessern sowie ein Ärz-
tehaus mit einer zeitgemäßen Einrichtung zu errichten. Weiterhin besteht die Möglich-
keit, weitere medizinische oder gesundheitliche Angebote an dem neuen Standort un-
terzubringen. Planungsrechtlich erfolgt die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebie-
tes mit der Zweckbestimmung „Ärztehaus“ nach § 11 BauNVO. 
In der nördlichen Hälfte des Plangebietes ist die Ausweisung eines Mischgebietes vor-
gesehen und damit die Erweiterung der bestehenden Mischgebiete an der Straße 
„Neue Reihe“. 
 
Die Gemeinde hat am 12.05.2022 eine Veränderungssperre sowie eine Vorkaufssat-
zung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 beschlossen. Beide Sat-
zungen sind mit der Bekanntmachung am 21.05.2022 in Kraft getreten. 
 
 
1.2 Lage und Geltungsbereich 
 
Die Gemeinde Kalkhorst liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg, un-
mittelbar an der Küstenlinie (Lübecker Bucht) zwischen der Hansestadt Lübeck im 
Westen und der Hansestadt Wismar im Osten. Die nächstgelegenen Städte sind 
Dassow, Grevesmühlen und Klütz. Das Gemeindegebiet bildet mit der Stadt Klütz und 
weiteren Gemeinden den Klützer Winkel. Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 
ca. 5 190 ha. Im Norden hat die Gemeinde eine Küste zur Ostsee. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 mit einer Größe von ca. 1,5 ha liegt 
am westlichen Ortsrand von Kalkhorst. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 
41/7, 41/8, 41/9, 135/1 und 214 (teilw.) der Flur 2, Gemarkung Kalkhorst. 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird im Norden durch gewerbliche Nutzungen, im Os-
ten durch Wohnbebauung und die Straße „Neue Reihe“, im Süden durch gewerbliche 
Nutzungen sowie im Westen durch landwirtschaftliche Nutzflächen begrenzt. 
 



Satzung der Gemeinde Kalkhorst über den Bebauungsplan Nr. 31 
„Ärztehaus“ – Entwurf 

 

3 

 
Luftbild des Plangebietes in Kalkhorst, © GeoBasis DE/M-V 2022 

 
 
1.3 Planverfahren 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 31 wird eine baulich vorgeprägte Fläche überplant, auf 
der eine Nachverdichtung erfolgen soll. Die naturräumliche Zäsur der bestehenden 
Hecke soll aufgegriffen werden und bestehen bleiben. Die gedachte Flucht der Bebau-
ungsgrenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, die im Süden von einer Ge-
werbehalle und im Norden von einem Wohngebäude gebildet wird, wird durch die Pla-
nung nicht in den Außenbereich erweitert. 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 31 werden 7.470 m² mit Baugebieten überplant. Dabei 
wird eine zulässige Grundfläche i. S. v. § 19 Abs. 2 BauNVO von ca. 4.480 m² ausge-
wiesen. Der Schwellenwert nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB von 20.000 m² wird daher 
eingehalten. 
Eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB benannten Schutzgüter oder 
Pflichten nach § 50 BImSchG sind nicht gegeben (siehe unter 5. Immissionsschutz 
und 6. Umweltbelange). 
Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB für Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung ist daher gegeben. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 31 wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Die Gemeinde 
hat sich entschieden, die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung auch 
ohne die gesetzliche Erforderlichkeit durchzuführen. Dadurch beabsichtigte die Ge-
meinde abwägungsrelevante Belange bereits frühzeitig zu ermitteln. 
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Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung fand vom 02.11.2022 bis zum 
09.12.2022 statt. Die Gemeinde hat sich mit den eingegangenen Stellungnahmen aus-
einandergesetzt und die für beachtenswert befundenen Anmerkungen aufgenommen: 
 

- Die bestehende Scheune wurde als künftig fortfallend dargestellt. 
- Die Begründung wurde um Ausführungen zur gewählten GRZ ergänzt. 
- Die gewählten örtlichen Bauvorschriften wurden ausführlich begründet. 
- Den Hinweis des LK NWM auf ein mögliches „Windhundrennen“ in dem Misch-

gebiet weist die Gemeinde zurück. Sofern dies tatsächlich einen Abwägungsre-
levanten Belang darstellte, wäre dies bei jeder Ausweisung von Mischgebieten 
gegeben und würde daher dem Willen des Verordnungsgebers (BauNVO) wi-
dersprechen, derartige Gebiete festsetzen zu können. 

- Die Ausführungen zur Niederschlagsbeseitigung wurden in der Begründung er-
gänzt. 

- Leitungsbestand wurde nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. 
- Die Ausführungen zum Immissionsschutz wurden in der Begründung ergänzt. 

Es wurde klargestellt, dass stationäre und teilstationäre Einrichtungen nicht Be-
standteil des Sonstigen Sondergebietes SO „Ärztehaus“ sind. 

 
 
1.4 Planungsrecht, Flächennutzungsplanung und Raumordnung 
 
Für einen räumlichen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 gibt es bereits die 
rechtskräftige 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5.3. Der mit dem Bebauungsplan 
Nr. 31 überplante Teilbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5.3 verliert 
mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 31 seine Gültigkeit für den Bereich, der 
überplant wird. Sollte der Bebauungsplan Nr. 31 aufgehoben werden, wäre die 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 5.3 wieder maßgebend. 
 
Die Gemeinde Kalkhorst verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan (beste-
hend aus den Teilflächennutzungsplänen der ehemaligen Gemeinden Kalkhorst und 
Elmenhorst) in der Fassung der 9. Änderung aus dem Jahr 2018. Der Geltungsbereich 
wird im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche und gewerbliche Baufläche dar-
gestellt. Zur Berücksichtigung des Entwicklungsgebotes zwischen vorbereitender und 
verbindlicher Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB im Wege einer Berichtigung angepasst. Die Anpassung erfolgt im Zusammen-
hang mit der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes. Künftig wird eine Sonderbau-
fläche „Ärztehaus“ gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO, eine gemischte Baufläche gemäß 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO und eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB dargestellt.  
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Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Kalkhorst 

 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.07.2022 
(BGBI. I S. 1353),  

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert am 14.06.2021 (BGBI. I S. 
1802),  

- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057),  

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert 
durch das Gesetzt vom 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

 
sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Satzung genannten Gesetze, Richtlinien, DIN-Normen und Regelwerke kön-
nen im Bauamt des Amtes Klützer Winkel, Schlossstraße 1, 23948 Klütz, während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
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Als Plangrundlagen wurden die digitale Topographische Karte Maßstab 1:10.000 vom 
Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/M-V 
2022, Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Schubert, Grevesmühlen, Stand 
20.04.2022, Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Kalkhorst i. d. F. der 9. Änderung, 
sowie ein Auszug aus der Liegenschaftskarte der Flur 2 in der Gemarkung Kalkhorst 
verwendet. 
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) werden 
für die Gemeinde folgende Festsetzungen getroffen: 
- Die Gemeinde liegt im Nahbereich des Grundzentrums Klütz und im Mittelbereich 

des Mittelzentrums Grevesmühlen. 
- Die Gemeinde Kalkhorst ist als „Ländlicher Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis“ 

ausgewiesen. Diese Räume sollen unter Nutzung ihrer hervorgehobenen Ent-
wicklungspotenziale und Standortbedingungen als Wirtschafts- und Siedlungs-
standorte so gestärkt und entwickelt werden, dass sie einen nachhaltigen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region leisten. 

- Das Gemeindegebiet liegt innerhalb eines Tourismusschwerpunktraumes. Hier 
soll der Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor besonders entwickelt werden. 

- Insbesondere die Küstenbereiche des Gemeindegebietes sind dem Vorrangge-
biete sowie dem Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege zugeord-
net. 

 
Das RREP WM formuliert das Ziel, die medizinische Grundversorgung zu sichern. Um 
die gesundheitliche Daseinsvorsorge in der Region zu gewährleisten, ist gerade die 
Bereitstellung von medizinischen Dienstleitungen im Nahbereich der Bevölkerung es-
sentiell. Durch das Angebot von medizinischen Dienstleitungen auch in den nicht zent-
ralörtlichen Gemeinden können lange Anfahrtszeiten vermieden und Verkehre im 
Sinne das Ansatzes der „kurzen Wege“ reduziert werden. 
 
 
2. Planungskonzept 
 
2.1 Ausgangssituation 
 
Das Plangebiet befindet sich im Westen von Kalkhorst. An das Plangebiet grenzen 
sowohl gewerbliche als auch Wohnnutzungen. Viele der angrenzenden baulichen Nut-
zungen befinden sich innerhalb von Bebauungsplänen, die Mischgebiete ausweisen. 
Insgesamt besitzt das städtebauliche Umfeld des Bebauungsplanes Nr. 31 den Cha-
rakter eines Mischgebietes. Lediglich im Bereich südlich des Plangebiets ist eher der 
Charakter eines Gewerbegebietes festzustellen. 
 
Das Plangebiet stellt sich überwiegend als Grünland mit einigen Gehölzstrukturen dar. 
Im westlichen Teilbereich befinden sich eine Heckenstruktur sowie landwirtschaftliche 
Nutzflächen. Im nördlichen Teilbereich befindet sich eine leerstehende gewerbliche 
Halle. Die Halle stellt aufgrund des baulich schlechten Zustandes aktuell einen städte-
baulichen Missstand dar. 
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Blickrichtung Osten auf das Plangebiet; eig. Aufn.   Gewerbliche Halle im Plangebiet; eig. Aufn. 

 
 
2.2 Festsetzungen 
 
In dem festgesetzten Sonstigen Sondergebiet SO mit der Zweckbestimmung „Ärzte-
haus“ sind gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO Arztpraxen (einschließlich Fachärzte), medi-
zinische und gesundheitliche Dienstleistungen (z. B. Physiotherapie), eine Apotheke 
sowie Anlagen für gesundheitliche Zwecke i. S. d. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO zulässig. 
Wohnungen für Personal, Betriebsinhaber und Betriebsleiter des Ärztehauses sind all-
gemein zulässig. Stationäre und teilstationäre medizinische Einrichtungen sind unzu-
lässig. 
Mit der Ausweisung des Sonstigen Sondergebietes SO „Ärztehaus“ beabsichtigt die 
Gemeinde, medizinische und gesundheitliche Dienstleistungen und Betriebe im Plan-
gebiet zu konzentrieren. Das ausgewiesene Baugebiet ist ausreichend dimensioniert, 
um einen genügend großen Baukörper auszubilden sowie hinreichend Stellplätze be-
reitzustellen. 
 
In dem festgesetzten Mischgebiet MI sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Ver-
gnügungsstätten gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO allgemein unzulässig. Die Ge-
meinde orientiert sich mit den Festsetzungen an den zulässigen Nutzungen in den 
bereits vorhandenen Mischgebieten. Der bestehende städtebauliche Charakter von 
Kalkhorst soll fortgeführt werden, indem das ausgewiesene Mischgebiet MI die beste-
henden Mischgebiete an der „Neuen Reihe“ ergänzt. 
 
Die gewählte Grundflächenzahl von 0,6 für das Mischgebiet MI und das Sonstige Son-
dergebiet SO überschreitet den Orientierungswert für Obergrenzen (§17 BauNVO) für 
Mischgebiete nicht. Das Sonstige Sondergebiet entspricht von seiner Nutzungsinten-
sität einem Mischgebiet. Eine städtebauliche Begründung wird durch den Gesetzgeber 
somit nicht gefordert. 
 
Die max. Sockelhöhe beträgt im Plangebiet 0,6 m. Der obere Bezugspunkt der Sockel-
höhe ist gleich der Oberkante Fertigfußboden. Für die festgesetzte First- und Sockel-
höhe wird als unterer Bezugspunkt die mittlere Bestandshöhenlage der anbaufähigen 
Erschließungsstraße im Bereich des jeweiligen Gebäudes festgesetzt. Die Firsthöhe 
ist gleich die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante, also der Schnittpunkt der 
beiden Dachschenkel. Bei Flachdächern ist die Firsthöhe gleich der Gebäudeober-
kante. Dachaufbauten, wie Entlüftungsschächte von Filter- und Klimaanlagen, dürfen 
die zulässige Firsthöhe um bis zu 1,5 m überschreiten. 
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In dem Baugebiet mit festgesetzter abweichender Bauweise sind Gebäude und bauli-
che Anlagen mit einer Länge von mehr als 50,0 m zulässig. Es gelten die Grenzab-
stände der offenen Bauweise. 
 
Zur Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien sind bei der Errichtung von 
Gebäuden bauliche und sonstige technische Maßnahmen zur aktiven Nutzung der so-
laren Strahlungsenergie auf mindestens 50 % der Dachflächen vorzusehen. (§ 9 
Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 
 
 
2.3 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die Festsetzungen zu den örtlichen Bauvorschriften wurden auf den aktuellen Bestand 
abgestimmt. Sie sollen zusammen mit den Festsetzungen zur Art und zum Maß der 
baulichen Nutzung eine attraktive Gestaltung der Ortslage gewährleisten. 
 
Für die Gemeinde Kalkhorst besteht die Satzung zur Ortsgestaltung in den Orten der 
Gemeinde in der Fassung der 1. Änderung vom 17.10.2017. Diese gilt auch für einen 
Teilbereich dieses Bebauungsplanes. Für diesen Bebauungsplan werden eigene örtli-
che Bauvorschriften formuliert, die sich jedoch im Wesentlichen an der Gestaltungs-
satzung orientieren. 
 
In dem Sonstigen Sondergebiet SO ist die Ausbildung des Hauptgebäudedaches als 
Flachdach, Pultdach oder flachgeneigtes Satteldach mit einer Dachneigung von 
höchstens 25° zulässig. Die Gestaltung der Dächer nimmt somit Anschluss an das 
südlich angrenzende Gewerbegebiet und sichert ein zusammenhängendes Ortsbild. 
 
In dem Mischgebiet MI ist die Ausbildung des Hauptgebäudedaches als Flachdach 
oder Pultdach mit einer Dachneigung von höchstens 25° zulässig. Zudem ist die Aus-
bildung des Hauptgebäudedaches als Sattel- und Krüppelwalmdach mit einer Dach-
neigung von 40 bis 55° zulässig. Die Gestaltungsvorschriften orientieren sich an dem 
Bestand in den umliegenden Mischgebieten und ermöglichen mit den unterschiedli-
chen Dachformen und -neigungen sowohl Gewerbebauten als auch Wohngebäude. 
 
Für die Dacheindeckung sind nur nicht glänzende Materialien zulässig. Unbeschich-
tete Eindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei sind unzulässig. Als Dacheindeckungen 
für alle Dächer sind extensive Gründächer mit einer Aufbauschicht von mindestens 
10 cm zulässig. In dem Mischgebiet MI sind Sattel- und Krüppelwalmdächer mit Dach-
ziegeln oder Dachsteinen in naturroten oder anthrazitfarbenen Farbtönen einzude-
cken. 
 
Die Gestaltung der Außenwände ist als Verblendmauerwerk in den Farben Gelb, Rot 
und Rotbunt sowie als geputzte Fassade in den Farbtönen Rotbraun, Grau und Weiß 
zulässig. Die Verwendung von Holz ist auf die Fläche bezogen untergeordnet zulässig. 
Die Verwendung von reflektierenden Dach- oder Fassadenmaterialien ist mit Aus-
nahme von Glasflächen und von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie unzulässig. 
Es sind Solarmodule mit einer Antireflexionsbeschichtung zu verwenden. Die Verwen-
dung von Dach- oder Fassadenmaterialien, die andere Baustoffe vortäuschen, ist un-
zulässig. Fassaden mit einer Gesamtlänge über 30,0 m sind mindestens alle 10,0 m 
vertikal zu gliedern. Dazu sind sowohl bauliche Konstruktionen wie Vor- oder 
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Rücksprünge, der Einbau von Gliederungselementen als auch Elemente der Fassa-
denbegrünung zulässig. 
 
Von den öffentlichen Verkehrsflächen einsehbare Stellplätze von Abfallbehältern sind 
mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflanzung, begrünten Umkleidung oder Rankgit-
tern zu versehen. Werbeanlagen mit wechselndem oder sich bewegendem Licht sind 
unzulässig. 
 
Abschließend wird auf § 84 der Landesbauordnung M-V verwiesen, wonach ordnungs-
widrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser nach § 86 Landesbauordnung 
M-V erlassenen Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Zuwider-
handlungen können mit Bußgeld geahndet werden. 
 
 
2.4 Verkehrserschließung und Stellplätze 
 
Das Plangebiet wird in Anschluss an die Straße „Neue Reihe“ erschlossen. Sowohl 
das Sonstige Sondergebiet als auch das Mischgebiet werden jeweils von einem Sei-
tenarm der „Neuen Reihe“ eigenständig erschlossen. Über den Seitenarm, über den 
das Ärztehaus erschlossen wird, werden auch südlich angrenzende Gewerbebetriebe 
erschlossen. Ein Ausbau dieses Straßenraumes ist vorgesehen. 
 
Stellplätze für das Ärztehaus können in dem Sonstigen Sondergebiet in ausreichender 
Anzahl hergestellt werden, da das Baugebiet großzügig dimensioniert wurde. 
 
 
2.5 Flächenbilanz 
 
Die Gesamtfläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 31 be-
trägt ca. 1,5 ha. Die Fläche unterteilt sich folgendermaßen: 
 

Flächennutzung Flächengröße in m² 

Sonstiges Sondergebiet „Ärztehaus“ 4 560 

Mischgebiet 2 910 

Grünflächen 6 170 

Verkehrsflächen 1 020 

Plangebiet, Summe 14 660 

 
 
3. Ver- und Entsorgung 
 
Die technische Erschließung des Plangebietes muss hergestellt werden. An vorhan-
dene Anlagen entlang der Erschließungsstraßen „Neue Reihe“ können neu zu errich-
tende Anschlüsse angebaut werden. 
 
Die Träger der Ver- und Entsorgung sind in die Ausführungsplanung frühzeitig einzu-
beziehen. Die Mindestabstände zu ggf. vorhandenen Leitungen sind bei Bau- und An-
pflanzungsmaßnahmen zu beachten. 
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Im Folgenden werden die wichtigsten Parameter der Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
tur erläutert. 
 
 
3.1 Trinkwasser- und Löschwasserversorgung 
 
Die Trinkwasserversorgung für das Plangebiet erfolgt über den zuständigen Zweck-
verband Grevesmühlen. Die Kosten zur Herstellung der erforderlichen Hausan-
schlüsse sind durch den Antragsteller (künftigen Bauherren) zu tragen. Die Trinkwas-
serversorgung wird durch Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses gesichert. 
Nicht benötigte Trinkwasserhausanschlüsse werden kostenpflichtig für den Erschlie-
ßer zurückgebaut. 
 
Hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Trinkwasser sollte der Einsatz von wasser-
sparenden Technologien (z. B. Brauchwasseranlagen) bevorzugt werden. Der Bau 
und die Benutzung einer Eigenwassergewinnungsanlage (z. B. zur Regenwassernut-
zung) sind gemäß § 13 Abs. 4 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) gesondert beim 
Zweckverband Grevesmühlen zu beantragen und bedürfen der Genehmigung. 
 
Für das Plangebiet besteht für den Grundschutz ein Löschwasserbedarf von 48 m³ pro 
Stunde über einen Zeitraum von zwei Stunden. Zur Sicherung der Löschwasserver-
sorgung steht ein Vertragshydrant mit einer Leistung von über 48 m³/h zur Verfügung. 
Der Hydrant befindet sich nördlich des Plangebietes in ca. 180 m Entfernung. Der 
Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist sichergestellt. 
 
Insofern Teile geplanter (zulässiger) Gebäude mehr als 50 m von einer mit Fahrzeugen 
der Feuerwehr befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen, sind zur Si-
cherstellung des Feuerwehreinsatzes gemäß § 5 Abs. 1 Satz 4 LBauO M-V Zufahrten 
zu den vor oder hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und eventuellen 
Bewegungsflächen herzustellen. Zufahrten und Bewegungsflächen sowie ggf. Auf-
stellflächen sind entsprechend der „Richtlinie über Flächen der Feuerwehr i. d. F. Au-
gust 2006 zu bemessen und zu befestigen. Am Ende von Feuerwehrzufahrten muss 
eine für Fahrzeuge der Feuerwehr ausreichend bemessene Wendefläche zur Verfü-
gung stehen. Die Flächen der Feuerwehr sind entsprechend der Anlage zu o.g. Richt-
linie zu kennzeichnen und müssen eine jederzeit deutliche Randbegrenzung haben. 
 
 
3.2 Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung 
 
Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt über die Leitungen des Zweck-
verbandes Grevesmühlen. Neuanschlüsse zur Abwasserentsorgung sind mit dem Ver-
sorgungsträger abzustimmen. Für die Erschließung des Gebietes ist die Erweiterung 
des Leitungsbestandes Schmutzwasser in der Straße „Neue Reihe“ erforderlich. 
 
Die Gemeinde Kalkhorst hat die Baugrunduntersuchung der Baustoff- und Umweltla-
bor GmbH, Stand 15.12.2022, anfertigen lassen. Als wesentliches Ergebnis ist eine 
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers lediglich im Bereich des Sonsti-
gen Sondergebietes SO möglich. 
 
Entsprechend des zuvor aufgeführten Gutachtens soll das in dem Sonstigen Sonder-
gebiet SO anfallende Niederschlagswasser auf dem jeweiligen Grundstück zur 
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Versickerung gebracht werden. Das in dem Mischgebiet MI anfallende Niederschlags-
wasser ist in die vorhandene Ableitung in das Gewässer 1503 zu leiten. Abstimmungen 
sind mit dem Wasser- und Bodenverband Wallsteingraben-Küste zu treffen. Der 
Zweckverband Grevesmühlen weist zudem auf die Möglichkeit hin, in den Regenwas-
serkanal in der „Neuen Reihe“ einzuleiten. Notwendige Drosselungen und Rückhaltun-
gen sind mit den Verbänden abzustimmen und auf dem Baugrundstück zu realisieren. 
 
 
3.3 Energieversorgung und Telekommunikation 
 
Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch das örtliche Versorgungsunterneh-
men e.dis AG sichergestellt. 
 
Die Versorgung mit Anlagen der Telekommunikation wird durch die Telekom AG si-
chergestellt. Ein ausreichendes Leitungsnetz ist entlang der bestehenden Verkehrsflä-
chen vorhanden. Für den rechtzeitigen Ausbau sind Abstimmungsgespräche mit der 
Telekom zu führen. 
 
In allen Straßen und Gehwegen (oder ggf. unbefestigten Randstreifen) sind geeignete 
und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 1,0 m für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Telekom vorzusehen 
(die Unterbringung der TK-Linien in asphaltierten Straßen und Wegen führt erfah-
rungsgemäß zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Bauausführung sowie der späte-
ren Unterhaltung und Erweiterung dieser TK-Linien). 
 
Aufgrund des Klima- und Ressourcenschutzes ist der Einsatz von Solarenergie oder 
Erdwärme zu empfehlen. Anlagen zur Solarenergienutzung sind auf den Dächern zu-
lässig. 
 
 
3.4 Abfallentsorgung und Altlasten 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt auf Grundlage der Abfallsatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg. Für das Plangebiet ist die ordnungsgemäße Abfallentsorgung über 
das vorhandene Straßen- und Wegenetz gewährleistet. Zur Gewährleistung der Er-
reichbarkeit des Sonstigen Sondergebietes SO sind die Abfallbehälter am Tag der Ab-
holung von den Anliegern zu dem festgesetzten Sammelplatz zu bringen. Dieser Sam-
melplatz wird im Bebauungsplan mit dem Planzeichen „Abfall“ ohne die Festsetzung 
einer Fläche für die Abfallentsorgung festgesetzt. Für das Mischgebiet MI sind die Ab-
fallbehälter am Tag der Abholung an der Straße „Neue Reihe“ im Bereich der Haus-
nummern 19b und 21 bereitzustellen. Eine Festsetzung kann, da dieser Bereich au-
ßerhalb des Geltungsbereiches liegt, nicht erfolgen. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich sowie im Umfeld keine 
Altablagerungen oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten An-
zeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher Geruch, 
anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerun-
gen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gem. § 4 Abs. 3 Bundesbodenschutzge-
setz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs 
verpflichtet. Bei konkreten Anhaltspunkten dafür, dass eine schädliche Bodenverän-
derung oder Altlast vorliegt, ist dies unverzüglich dem Landkreis 
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Nordwestmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde (Sachgebiet Abfall, Bo-
denschutz und Immissionsschutz) mitzuteilen (§ 2 LBodSchG M-V). Bei allen Maßnah-
men ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine Ver-
schmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, Verlust von 
Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden (§ 1 
LBodSchG M-V). 
 
 
4. Eigentumsverhältnisse, Planungskosten 
 
Das Plangebiet befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Planungskosten trägt 
die Gemeinde Kalkhorst. Eine Refinanzierung durch Grundstücksverkäufe ist vorge-
sehen. 
 
 
5. Immissionsschutz 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, abschlie-
ßend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen zu beantwor-
ten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse auch für die bestehenden Nutzungen beachtet werden. Die Gemeinde Kalk-
horst hat sich im Rahmen der Aufstellung der Planung mit den möglicherweise auf das 
Plangebiet einwirkenden Immissionen und die von dem Plangebiet ausgehenden Im-
missionen auseinandergesetzt. 
 
In der Umgebung des Plangebietes befinden sich gewerbliche Nutzungen sowie 
Wohnnutzungen mit dem Schutzanspruch bzw. Störungsgrad eines Mischgebietes, da 
sich die Nutzungen innerhalb von Mischgebieten, die in rechtskräftigen Bebauungs-
plänen ausgewiesen wurden, befinden. Mit dem Bebauungsplan Nr. 31 wird ebenfalls 
ein Mischgebiet sowie ein Sonstiges Sondergebiet „Ärztehaus“ ausgewiesen, das le-
diglich Betriebe, die nicht wesentlich stören, zulässt. Mit der Planung werden folglich 
keine über das bereits in der Umgebung zulässige Maß hinausgehende Immissionen 
vorbereitet bzw. wirken keine unzulässigen Immissionen auf das Plangebiet ein. 
 
Das festgesetzte Sonstige Sondergebiet SO „Ärztehaus“ umfasst Nutzungen, wie sie 
in einem Mischgebiet und z. T. in einem Gewerbegebiet zulässig wären. Die Auswei-
sung eines Sonstigen Sondergebietes erfolgt, um lediglich die festgesetzten Nutzun-
gen an diesem Standort zu bündeln. In dem Sonstigen Sondergebiet SO sind keine 
klinischen Einrichtungen oder stationäre-/teilstationäre medizinische Einrichtungen zu-
lässig. Ein erhöhter Schutzanspruch für die Patienten besteht somit nicht. Es ist für 
das Sonstige Sondergebiet SO daher der Schutzanspruch bzw. der Störungsgrad ei-
nes Mischgebietes anzunehmen. 
 
 
6. Umweltbelange 
 
6.1 Eingriffsregelung gem. § 1a BauGB 
 
Bei Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB ist die Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht durchzuführen. Es wird kein Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB erstellt. Der Bebauungsplan Nr. 31 umfasst eine Gesamtfläche von ca. 
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1,5 ha, daher wird der Schwellenwert von 20.000 m² nach § 13a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BauGB nicht überschritten. Demnach gelten Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit entfällt 
die Erforderlichkeit eines Ausgleichs im Sinne der Eingriffsregelung. Eine Vorprüfung 
des Einzelfalls ist nicht notwendig. Jedoch sind Umweltbelange nach allgemeinen 
Grundsätzen zu ermitteln und zu bewerten. Diese müssen im Anschluss gegeneinan-
der und untereinander gerecht abgewogen werden. Diese Abwägung erfolgt im Fol-
genden in verbal-argumentativer Form. 
 
Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst hat in ihrer Sitzung am 12.05.2022 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 mit der Gebietsbezeichnung „Ärztehaus“ 
beschlossen. Das Planungsziel besteht darin, Planungsrecht für ein Ärztehaus zu 
schaffen. 
 
In der Gemeinde Kalkhorst sind sowohl ein Allgemeinmediziner als auch ein Zahnarzt 
ansässig. Der bisherige Standort der Ärzte an der Straße der Jugend soll zu Gunsten 
des neuen Standortes im Plangebiet aufgegeben werden. Mit dem neuen Standort 
wird beabsichtigt, die Situation des ruhenden Verkehrs zu verbessern sowie ein Ärz-
tehaus mit einer zeitgemäßen Einrichtung zu errichten. Weiterhin besteht die Möglich-
keit weitere medizinische oder gesundheitliche Angebote an dem neuen Standort un-
terzubringen. Planungsrechtlich erfolgt die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebie-
tes mit der Zweckbestimmung „Ärztehaus“ nach § 11 BauNVO. In der nördlichen Hälfte 
des Plangebietes ist die Ausweisung eines Mischgebietes vorgesehen und damit die 
Erweiterung der bestehenden Mischgebiete an der Straße „Neue Reihe“. 
 
Lage und Charakteristik des Plangebietes 
 
Die Gemeinde Kalkhorst liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg, un-
mittelbar an der Küstenlinie (Lübecker Bucht) zwischen der Hansestadt Lübeck im 
Westen und der Hansestadt Wismar im Osten. Die nächstgelegenen Städte sind 
Dassow, Grevesmühlen und Klütz. Das Gemeindegebiet bildet mit der Stadt Klütz und 
weiteren Gemeinden den Klützer Winkel. Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 
ca. 5 190 ha. Im Norden hat die Gemeinde eine Küste zur Ostsee. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 mit einer Größe von ca. 1,5 ha liegt 
am westlichen Ortsrand von Kalkhorst. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 
41/7, 41/8, 41/9, 135/1 und 214 (teilw.) der Flur 2, Gemarkung Kalkhorst. 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird im Norden durch gewerbliche Nutzungen, im Os-
ten durch Wohnbebauung und die Straße „Neue Reihe“, im Süden durch gewerbliche 
Nutzungen sowie im Westen durch landwirtschaftliche Nutzflächen begrenzt. 
 
 
6.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanungen 
 
Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM, 2011) 
Für den planungsrelevanten Bereich werden die nachfolgenden Aussagen im RREP 
WM getroffen. Die Gemeinde Kalkhorst befindet sich: 
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• im „Ländlichen Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis“ sowie im „Vorbehaltsge-
biet Landschaft“ (siehe Karte 3, RREP WM, 2011), 

• im Tourismusschwerpunktraum (siehe Karte 4, RREP WM, 2011), 
 
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP MV) 
Für den planungsrelevanten Bereich sowie für die gesamte Gemeinde Kalkhorst wer-
den die nachfolgenden Aussagen im LEP MW getroffen: 

- Vorbehaltsgebiet Tourismus: In den Vorbehaltsgebieten Tourismus soll der Si-
cherung der Funktion für Tourismus und Erholung besonderes Gewicht beige-
messen werden.  

- Vorbehaltsgebiet Landschaft: In den Vorbehaltsgebieten Landschaft soll dem 
Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stät-
ten ein besonderes Gewicht beigemessen werden.  

 
Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM, 2008) 
Im GLRP werden als Fachplanung des Naturschutzes Aussagen zu den Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die räumliche Gesamtplanung ge-
troffen. Er bildet die Grundlage für nachfolgende Planverfahren.  
 
Naturräumliche Gliederung 
Landschaftszone:  Ostseeküstenland (1) 
Großlandschaft:  Nordwestliches Hügelland (10) 
Landschaftseinheit:  Klützer Winkel (101) 
 
Aufgrund der Lage des Plangebietes im Siedlungsraum werden für das Plangebiet 
selbst kaum spezifische Aussagen getroffen. Es erfolgt eine Zusammenfassung der 
allgemeinen Darstellungen für die planungsrelevanten Bereiche: 
 

• Der Boden der Gemeinde Kalkhorst ist als „Bereich mit hoher bis sehr hoher 
Schutzwürdigkeit“ dargestellt (siehe Karte 4), 

• In Bezug auf die Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers ist die 
Gemeinde Kalkhorst teilweise als „Bereich mit geringer bis mittlerer Schutzwür-
digkeit und teilweise als „Bereich mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdigkeit“ 
verzeichnet (siehe Karte 6),  

• Die Gemeinde Kalkhorst ist als niederschlagsnormal dargestellt (siehe Karte 7), 

• Die Gemeinde Kalkhorst weist im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit des Land-
schaftsbildes eine geringe bis mittlere Schutzwürdigkeit auf (siehe Karte 8). Die 
Funktionsbewertung der landschaftlichen Freiräume ist überwiegend mit Stufe 
1- geringe Schutzwürdigkeit bewertet (siehe Karte 9), 

• Das Plangebiet sowie die gesamte Gemeinde Kalkhorst liegt außerhalb von eu-
ropäischen Schutzgebieten (SPA, GGB). Das nächstgelegene GGB ist in süd-
östliche Richtung ca. 1 400 m entfernt (siehe Karte 10), 

• Die Gemeinde Kalkhorst ist bezüglich der Bedeutung für die Sicherung der Er-
holungsfunktion der Landschaft teilweise als „Bereich mit besonderer Bedeu-
tung“ teilweise als „Bereich mit herausragender Bedeutung“ dargestellt (siehe 
Karte 13). 

 
Aus den übergeordneten Planungen lassen sich durch den Bebauungsplan Nr. 31 
keine erheblichen Beeinträchtigungen der dort dargestellten Entwicklungsziele ablei-
ten.  
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6.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 
 
Innerhalb des Plangebietes und dessen planungsrelevantem Umfeld sind keine 
Schutzgebiete von internationaler oder nationaler Bedeutung vorhanden.  
 
Schutzgebiete 
Folgende Schutzgebiete befinden sich in der näheren Umgebung des Plangebietes: 

• GGB DE 2032-301 „Lenorenwald“ (Südöstlich des Plangebietes in ca. 1 400 m 
Entfernung) 

• Landschaftsschutzgebiet (LSG Nr. 113) „Lenorenwald“ (Süd-Südöstlich des 
Plangebietes in ca. 550 m 

• Europäischen Vogelschutzgebiet (SPA DE 1934-401 „Wismarbucht und Salz-
haff“) in ca. 5 300 m 

 
Aufgrund der ausreichenden Entfernung zum Plangebiet sowie der vorhandenen Stör-
wirkungen durch Siedlungsbereiche und Verkehrsachsen wird von keinen beachtli-
chen Auswirkungen durch die Umsetzung der Planung ausgegangen. Eine vertiefende 
Erarbeitung einer FFH-Prüfung ist nicht notwendig. 
 
Schutzobjekte 
Innerhalb des Plangebietes sind keine gemäß § 20 NatSchAG M-V unter Schutz ste-
hende Biotope vorhanden (abgerufen unter dem Kartenportal Umweltportal M-V).  
 
In einem Umkreis von ca. 200 m befinden sich mehrere gemäß § 20 NatSchAG M-V 
geschützten Biotope. 
 

• NWM04832 – Naturnahe Feldhecke – nordöstlich des Plangebietes, Entfernung 
ca. 10 m1 

• NWM04822 – Naturnahe Feldhecke – nördlich des Plangebietes, Entfernung 
ca. 70 m 

• NWM04830 – Stehendes Kleingewässer, einschließlich der Ufervegetation, 
Entfernung ca. 140 m 

• NWM04837 – Naturnahe Feldhecke – nördlich des Plangebietes, Entfernung 
ca. 145 m 

• NWM04844 – Naturnahe Feldhecke – nordöstlich des Plangebietes, Entfernung 
ca. 120 m 

• NWM04833 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation, Ent-
fernung ca. 80 m 

 

 
1 Die Darstellung im Katenportal ist veraltet (Kartierungsjahr 1996). Auch bei der Überprüfung der Luft-
bilder beginnt die Naturnahe Feldhecke auf Höhe des Grabens. 
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Darstellung der gesetzlich geschützten Biotope im Umfeld (200 m) des Plangebietes 
(rote Linie = Geltungsbereich) 

 
Mit Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 31 „Ärztehaus“ erfolgen keine direkten Ein-
griffe in geschützte Biotopstrukturen. Durch den benannten Bebauungsplan wird die 
Bebauung am westlichen Ortsrand erweitert, sodass näher an die geschützten Biotope 
herangerückt wird. Es ist geringfügig von einer potentiellen Verstärkung von Licht- und 
Lärmimmissionen auszugehen. Bei der geplanten Bebauung handelt es sich um die 
Schaffung eines Ärztehauses und um die Ausweisung eines Mischgebietes. Die Im-
missionen werden nach Auffassung der Gemeinde aufgrund der geringen Anzahl der 
zusätzlichen Gebäude sowie der bestehenden Beeinträchtigung als gering eingestuft. 
Die Gemeinde geht nicht von einer grundsätzlichen Änderung des Charakters einer 
dörflichen Ortslage aus. Der bisherige Standort der Ärzte an der Straße der Jugend 
soll zu Gunsten des neuen Standortes im Plangebiet aufgegeben werden. Mit dem 
neuen Standort wird beabsichtigt, die Situation des ruhenden Verkehrs zu verbessern 
sowie ein Ärztehaus mit einer zeitgemäßen Einrichtung zu errichten. 
 
Bei der Biotopstruktur, die sich innerhalb des Geltungsbereiches befindet, handelt es 
sich um eine Heckenstruktur, die nördlich und südlich an Verkehrswege und Gewerbe, 
östlich an eine Scheune, Wohnbebauung und Siedlungsgrünland und im Westen an 
die freie Landschaft (Ackerflächen) angrenzt. Aufgrund des Standortes im Siedlungs-
zusammenhang erfolgt keine Bewertung als ein nach § 20 NatSchAG M-V geschütztes 
Biotop. Zumal auch die Naturschutzfachlichen Informationen (Umweltkarten M-V, 
GAIA) von keinem gesetzlichen geschützten Biotop ausgehen. Zum Zeitpunkt der Be-
gehung (Juni 2022) wurde die östlich an die Hecke angrenzende gemähte Rasenflä-
che als Spielfläche von Kindern genutzt. Im südöstlichen Teil des Geltungsbereiches, 
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angrenzend zur Straße, ist die Fläche als Parkplatz ausgewiesen, was durch Absperr-
band und Fahrspuren erkennbar wurde. Im Norden des Geltungsbereiches befindet 
sich eine marode Scheune, die im Zuge der Vor-Ort-Begehung als Lager- und Abstell-
platz genutzt wird. Die Straße südlich des Plangebietes erschließt den landwirtschaft-
lichen Betrieb sowie den Versorgungsschacht westlich des Plangebietes. Die mensch-
liche Präsenz sowie die anthropogene Vorbelastung des Plangebietes ist bereits vor 
der geplanten Bebauung hoch und wird sich durch die Planung nicht signifikant erhö-
hen. Der geplante Parkplatz des Ärztehauses soll im Südosten des Plangebietes ent-
stehen, auf den Flächen, wo bereits heute das temporäre Parken möglich ist. Das 
Mischgebiet im Norden entsteht auf der Fläche, auf der aktuell die Scheune steht.  
 
Aufgrund der anthropogenen Vorbelastung (Siedlungslage, Einfamilienhausgebiet, 
Parkplatz, Verkehrsfläche und landwirtschaftliche Nutzflächen) sind in der Hecke und 
auf der Rasenfläche bereits heute schon störungsunempfindliche Arten anzutreffen. 
Mit der Annäherung der Bebauung an die Hecke erfolgt keine signifikante Zunahme 
der menschlichen Präsenz und damit ist von keiner Änderung der Artenzusammenset-
zung in und um die Hecke auszugehen. Die Funktion der Hecke ist ohne bemerkbare 
Einschränkung als Nahrungshabitat für strukturgebunden nahrungssuchende Arten 
und Artengruppen weiterhin nutzbar. Zumal zum Schutz der Hecke ein 5 m breiter Puf-
ferstreifen mit der Bezeichnung „Abschirmgrün“ festgesetzt wird und auch die Sied-
lungsgebüsche, die mittig im Geltungsbereich liegen, einen Teil der öffentlichen Zä-
surfläche bilden und eine Zerstörung vorhandener Gehölzbereiche ausgeschlossen 
werden kann. Überdies werden in den Festsetzungen der Erhalt der Hecke sowie 
Pflege- und Schnittmaßnahmen festgesetzt.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der bestehenden 
Vorbelastungen und aufgrund der vorangegangenen Argumentation mit der Umset-
zung des Bebauungsplans Nr. 31 der Gemeinde Kalkhorst keine erheblichen Beein-
trächtigungen der aufgezählten Biotope zu erwarten sind. 
 
 
6.4 Artenschutzrechtliche Betrachtung - Potentialabschätzung 
 
Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens sind prinzipiell alle im Lande M-V vor-
kommenden Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und alle im Lande M-V vorkommen-
den europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie betrachtungsrele-
vant. Dieses umfangreiche Artenspektrum (56 Arten des Anhangs IV der FFH - Richt-
linie sowie alle im Land wildlebenden Vogelarten) soll im Rahmen der Relevanzprü-
fung zunächst auf die Arten reduziert werden, die unter Beachtung der Lebensrauman-
sprüche im Untersuchungsraum vorkommen können und für die eine Beeinträchtigung 
im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch Wirkungen des 
Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann (Abschichtung). 
 
Dabei wird so vorgegangen, dass im Rahmen der Relevanzprüfung die Arten „heraus-
gefiltert“ werden, für die eine Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) und die daher 
einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen 
(FROELICH & SPORBECK, Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern 
20.09.2010). 
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Bestandteil der Potentialabschätzung sind ggf. auch erforderliche Vermeidungs- bzw. 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen). Bei Eintritt von artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG sind in Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde weitergehende Betrachtungen erforderlich. 
 
Geschützte Arten, die im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen sind: 
Die erläuterten Verbote treffen bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen auf 
folgende in Mecklenburg-Vorpommern vorkommende Arten zu:  

- Alle wildlebenden Vogelarten, 
- Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

 
Bei einer Relevanzprüfung für die europäischen Vogelarten wurde das Augenmerk auf 
die Arten gelegt, deren Vorhandensein oder Fehlen größtmögliche Rückschlüsse über 
den Zustand des Untersuchungsraumes zulassen. Die Brutvogelarten wurden als Zei-
gerarten für die Artenschutzrechtliche Stellungnahmen ausgewählt. Als Zeiger- bzw. 
Wertarten werden die Arten benannt, welche in den Roten Listen bzw. im Anhang I der 
Europäischen Vogelschutzrichtlinie Erwähnung finden. Aufgrund ihrer höheren ökolo-
gischen Ansprüche gegenüber weniger sensiblen Arten sind diese Arten bestens ge-
eignet, den Zustand eines Untersuchungsraumes bezüglich seiner Vorbelastungen 
einzuschätzen. Auf Grundlage der vorhandenen Biotopstrukturen des Plangebietes er-
folgte eine Auswahl der planungsrelevanten Arten und Artengruppen. 
 
Auswirkungen des Vorhabens auf einzelne Artengruppen 
(Potentialabschätzung) 
 
Mit der dem Bebauungsplanes Nr. 31 „Ärztehaus“ beabsichtigt die Gemeinde Pla-
nungsrecht für eine Ärztehaus zu schaffen. In der Gemeinde Kalkhorst sind sowohl ein 
Allgemeinmediziner als auch ein Zahnarzt ansässig. Der bisherige Standort der Ärzte 
an der Straße der Jugend soll zu Gunsten des neuen Standortes im Plangebiet aufge-
geben werden. Mit dem neuen Standort wird beabsichtigt, die Situation des ruhenden 
Verkehrs zu verbessern sowie ein Ärztehaus mit einer zeitgemäßen Einrichtung zu 
errichten. Weiterhin besteht die Möglichkeit weitere medizinische oder gesundheitliche 
Angebote an dem neuen Standort unterzubringen.  
 
Brutvögel 

Das Plangebiet ist bereits stark anthropogen überformt. Hinzu kommen optische und 
akustische Störungen. Aufgrund der bestehenden Biotopausstattung sind potentiell Ar-
ten des Siedlungsraumes zu erwarten. 
 
In Verbindung mit der Planung werden Siedlungsgebüsche beseitigt. 
 
Generell sei darauf verwiesen, dass Rodungen von Gehölzen oder sonstigen Vegeta-
tionsstrukturen gemäß § 39 BNatSchG außerhalb der Brutperiode der Vögel zu erfol-
gen haben. 
 
Unter Beachtung des nach § 39 BNatSchG genannten Zeitraumes zur Durchführung 
von Fäll- bzw. Rodungsarbeiten sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die po-
tentiell vorkommenden Brutvögel zu erwarten. Eine nähere Betrachtung zu den Ver-
botstatbeständen des § 44 BNatSchG wird nachfolgend durchgeführt. 
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Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

1. Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Im Allgemeinen kann es im Zuge der Flächenvorbereitungen (z.B. Rodung von Gehöl-
zen, Beseitigung sonstiger Vegetationsstrukturen) zu Verletzungen oder direkten Tö-
tungen von Individuen der Gehölz-, Gebäude- und Bodenbrüter kommen, wenn die 
Arbeiten zur Brutzeit durchgeführt werden.  
 
Generell sind zur Vermeidung des Tötungsverbotes Bauzeitenregelungen zu beach-
ten, die gewährleisten, dass sämtliche Rodungsarbeiten sowie das Beräumen der 
sonstigen Vegetationsstrukturen außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden. Diese 
sind bereits im § 39 BNatSchG verankert, wonach die Entfernung von Gehölzen und 
sonstigen Vegetationsstrukturen nur außerhalb der Brutperiode der Vögel (vom 01. 
Oktober bis 28. Februar) erfolgen darf. Ein entsprechender Hinweis wird im Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
Bei Berücksichtigung der angegebenen Bauzeitenregelung ist das Eintreten von Ver-
botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen.  
 
2. Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Von einer erheblichen Störung ist auszugehen, wenn dadurch der Reproduktionserfolg 
der Arten und die Überlebenschancen der Population gemindert werden. Bei Arten, 
bei denen sehr wenige Individuen die lokale Population bilden, können bereits gering-
fügige Störungen, welche den Reproduktionserfolg oder die physische Restitution bzw. 
Nahrungsaufnahme bei der Rast beeinträchtigen, erhebliche Auswirkungen auf die lo-
kale Population haben. Das Störungsverbot ist auch bei allgemein häufigen Arten an-
zuwenden, allerdings lösen kleinräumige Störungen weniger Individuen bei diesen Ar-
ten das Verbot nicht aus. Bezugsebene der Betrachtung ist die Wirkung auf die lokale 
Population (s.u.), wobei ein enger Bezug zum Schutz der Lebensstätte der Art beste-
hen kann. Schadensvermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind in die Betrach-
tung einzubeziehen. Hierzu gehören auch aktive Maßnahmen zur Biotopgestaltung mit 
lenkender Wirkung auf das Vorkommen der Arten. Abweichend davon liegt ein Verstoß 
gegen das Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population führt. 
 
Baubedingte Störungen gelten als temporär und nicht nachhaltig. Es wird nicht mit 
einer Neuansiedlung von Vogelarten während der Bauphase gerechnet. Die Habitat-
ausstattung ändert sich auch mit der Umsetzung der Planungsziele nicht wesentlich. 
Unter Berücksichtigung der beanspruchten Flächen sowie bestehender anthropogener 
Vorbelastungen werden erhebliche Auswirkungen auf die lokale Population ausge-
schlossen. 
 
Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist auszu-
schließen. 
 
3. Störungstatbestände (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG 

Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG greift nur, wenn regelmäßig 
genutzte Reviere vollständig beseitigt werden. Dies beinhaltet die Überprägung des 
gesamten Bruthabitats oder wesentlicher Teile des Habitats sowie eine durch 
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Störungen hervorgerufene Beendigung der Nutzung. Der Verbotstatbestand greift 
nicht, wenn Nistplätze oder Reviere jährlich neu gebildet werden. 
 
Mit der Überplanung der bereits anthropogen beeinträchtigenden Flächen erfolgt keine 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Gehölz- und Gebüschbrütern, 
da diese ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten jährlich neu bilden. Schutzmöglichkei-
ten für Vögel sind nicht vorhanden. Es handelt sich um einjährig genutzte Brutstätten. 
Im Zusammenhang mit der hier betrachteten Planung wird die offene Scheune zurück-
gebaut. Im Vorfeld des Abrisses ist eine fachgutachterliche Begutachtung durchzufüh-
ren und ggf. vorhandene Quartiere in Abstimmung mit der zuständigen unteren Natur-
schutzbehörde auszugleichen.  
 
Unter Berücksichtigung einer bauökologischen Begleitung des Abrisses wird das Ein-
treten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgeschlos-
sen. 
 
Rastvögel 

Das Plangebiet befindet sich in ca. 5 300 m Entfernung zum Europäischen Vogel-
schutzgebiet (SPA DE 1934-401 „Wismarbucht und Salzhaff“) und ca. 1 400 m zum 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB DE 2032-301 „Lenorenwald“). Auf-
grund der ausreichenden Entfernung und Lage zwischen Plangebiet und Schutzgebiet 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele der Natura 2000-Gebiete 
zu erwarten. 
 
Im Rahmen der Potentialabschätzung kann das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
 
Säugetiere (ohne Fledermäuse) 

Im Ergebnis der Relevanzprüfung wurde ein Vorkommen von Säugetieren nach An-
hang IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsraum ausgeschlossen. Die in Mecklen-
burg-Vorpommern potentiell vorkommenden Arten, wie beispielsweise Fischotter 
(Lutra lutra), Biber (Castor fiber) und Haselmaus (Muscardinus avellanarius), sind auf-
grund fehlender Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht festzustellen. Für die 
Haselmaus fehlen im Plangebiet strauchbestandene geeignete Waldbereiche mit ei-
nem vorzugsweise hohen Haselanteil. 
Aufgrund der dargestellten Argumentation (Biotopausstattung, Nähe zum Siedlungs-
raum) ist keine Betroffenheit der Artengruppe Säugetiere gegeben. Eine Prüfung der 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Säugetiere/Fledermäuse 

Alle heimischen Fledermausarten sind nach § 1 Satz 1 BArtSchV besonders geschützt 
und im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt. Der Geltungsbereich weist, durch die 
vorhandene Scheune im Norden, Habitatbestandteile für die Art Fledermäuse auf. 
Diese könnte Risse, Spalten oder Höhlen aufweisen und eignet sich daher gut als 
Sommerquartier. Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 
der Artengruppe Fledermäuse sind vor Abriss bzw. jeglichen Eingriffen in die Gebäu-
desubstanz eine fachgutachterliche Kontrolle auf Besatz durchzuführen (ökologische 
Baubegleitung). Bei einem positiven Ergebnis der Kontrolle (Vorfinden von Quartieren) 
sind geeignete Maßnahmen (z.B. Schaffung von Ersatzquartieren) vom Gutachter auf-
zustellen und mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  
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Durch die Errichtung eines Ärztehauses ist mit geringfügigen Veränderungen im Be-
reich der Flugzonen zu rechnen. Westlich angrenzend an den Änderungsbereich be-
finden sich jedoch ausreichende Grün- und Ackerflächen, sowie Hecken- und Baum-
strukturen, die als potentielle Jagdreviere oder Quartiermöglichkeiten in Frage kom-
men. Ebenso sind die Gehölzstrukturen mit möglicherweise geeigneten Spalten und 
Rissen der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nutzbar. Allerdings fehlen 
frost- und störungsfreie Bereiche als Winterquartiere. Durch den Abriss der Scheune 
kommt es zum Wertverlust durch die Quartiersfunktion der Gebäude. Allerdings darf 
ein Abriss der Gebäude gemäß § 39 BNatSchG nur zwischen dem 01. Oktober und 
dem 28./ 29. Februar erfolgen. Das Eintreten eines Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG ist somit auszuschließen.  
 
Reptilien 
Das Plangebiet ist anthropogen überprägt. Die vorhandenen Biotopstrukturen stellen 
kein maßgebliches Habitat für Reptilien dar. Es handelt sich überwiegend um eine ar-
tenarme Zierrasenfläche. Die Europäische Sumpfschildkröte und Schlingnatter kön-
nen aufgrund ihrer speziellen Habitatansprüche generell ausgeschlossen werden. Im 
Änderungsbereich sind keine grabbaren, südexponierten Flächen bzw. Böden für die 
Eiablage bzw. Reproduktion der Zauneidechse vorhanden. Die Freifläche weist eine 
zu dichte Vegetationsdecke auf. Ebenso sind für die anderen geschützten Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie keine geeigneten Lebensräume vorhanden.  
Aufgrund dieser Argumentation wird eine Betroffenheit der Artengruppe Reptilien aus-
geschlossen. Das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ist somit 
auszuschließen. 
 
Amphibien 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Laichgewässer oder sonstige maß-
gebliche Habitatbestandteile. Es handelt sich um die Schaffung eines Ärztehauses. 
Aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen (temporäre Gewässer, Klein- bzw. 
Stillgewässer) konnte im Ergebnis der Relevanzprüfung festgestellt werden, dass der 
Untersuchungsraum keine Bedeutung für Amphibien besitzt. Das Eintreten eines Ver-
botstatbestandes nach § 44 BNatSchG ist somit auszuschließen. 
 
Fische 
Die spezifischen Habitatansprüche der Artengruppe werden im Untersuchungsraum 
nicht erfüllt. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine relevanten Gewässer vorhan-
den. Das Vorkommen geschützter Arten im Plangebiet ist auszuschließen, zumal der 
Europäische Stör als einzige Anhang IV- Art dieser Artengruppe in Mecklenburg-Vor-
pommern als ausgestorben oder verschollen gilt. Aufgrund der dargestellten Argumen-
tation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Fische und Rundmäuler gegeben. Eine 
Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Tag-/Nachtfalter 
Der Untersuchungsraum wird von trockenwarmen Standortbedingungen bestimmt und 
liegt nicht innerhalb der Verbreitungsgebiete der in Anhang IV der FFH-Richtlinie auf-
geführten Tag- und Nachtfalter. Die artspezifischen Habitatansprüche der geschützten 
Falter liegen in Lebensräumen feuchterer Ausprägung, wie Feucht- und Moorwiesen 
und blütenreichen Säumen, weshalb ein Vorkommen von Tag- und Nachtfaltern im 
Untersuchungsraum nicht zu erwarten ist. Bei den Kartierungsarbeiten konnten auch 
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keine spezifischen Futterpflanzen beispielsweise für Nachtkerzenschwärmer festge-
stellt werden. 
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Tag- 
und Nachtfalter gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 
BNatSchG entfällt. 
 
Käfer 
Der planungsrelevante Bereich stellt kein geeignetes Habitat für geschützte Käferarten 
dar. Es fehlen blütenreiche Säume als Nahrungshabitat und geeignete Gehölze als 
Wohnstätte. Gerade die Arten Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Eremit (Os-
moderma eremita) sind auf das Vorhandensein älterer Gehölze, im Falle des Großen 
Eichenbocks speziell Eichen mit ausreichendem Mulmanteil, angewiesen. Der 
Schmalbindige Breitflügel- Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) und die Schwimmkä-
fer-Art Breitrand (Dytiscus latissimus) benötigen hingegen permanent wasserführende 
Stillgewässer. 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch Eintreten der nach § 44 BNatSchG festgelegten 
Verbotstatbestände sind auszuschließen. Die weitere Analyse potentieller Beeinträch-
tigungen entfällt. 
 
Libellen 
Der Untersuchungsraum liegt nicht innerhalb der Verbreitungsgebiete der in An-
hang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Libellenarten. Ein potentielles Vorkommen 
der Arten innerhalb des Untersuchungsraumes ist auch aufgrund fehlender artspezifi-
scher Merkmale, wie entsprechende Stillgewässer mit Röhrichtbeständen oder Seg-
genrieden, ausgeschlossen. Eine weitere Analyse potentieller Beeinträchtigungen ge-
mäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Weichtiere 
Der relevante Planungsbereich weist keine geeigneten Habitatstrukturen für die Arten-
gruppe der Weichtiere auf. Klare Stillgewässer, wie sie die zierliche Tellerschnecke 
(Anisus vorticulus) besiedelt, und schnell fließende Bäche als Habitat der Gemeinen 
Flussmuschel (Unio crassus) sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Erhebli-
che Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
können eindeutig ausgeschlossen werden. 
 
Pflanzen 
Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswirkun-
gen auf die Artengruppe der Pflanzen auszuüben, da in unmittelbaren Anschluss der 
Siedlung generell von einer geringen artenschutzrechtlichen Relevanz auszugehen ist. 
Durch fehlende Habitatstrukturen können Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände der Artengruppe Pflanzen eindeutig ausge-
schlossen werden, da es sich um einen anthropogen vorgeprägten Bereich handelt. 
Die weitere Analyse projektbedingter Wirkungen und deren Erheblichkeit für die ge-
schützte Flora entfällt.  
 
 
6.5 Relevante Projektwirkungen auf artenschutzrechtliche Belange 
 
Unter Beachtung der Fallkonstellationen (Punkt 7.1 bis 7.7) der „Hinweise zum ge-
setzlichen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG bei der Planung und Durchführung 
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von Eingriffen“ des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklen-
burg-Vorpommern wurden nachfolgende Eingriffswirkungen abgearbeitet: 
 
➢ Gebäudeabbruch 
 
Die im Norden des Geltungsbereiches befindliche Scheune wird zurückgebaut. Poten-
tiell stellt diese ein Habitat für Gebäudebrüter und ein Quartier für Fledermäuse dar. 
Im Vorfeld des Abrisses (Abrissgenehmigung) ist eine fachgutachterliche Begutach-
tung durchzuführen und ggf. vorhandene Quartiere in Abstimmung mit der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde auszugleichen.  
 
➢ Beseitigung von Bäumen, Hecken und Buschwerk 
Im Bereich des Plangebietes sind Gehölze vorhanden, die im Zuge der geplanten Be-
bauung entfernt werden müssen. Dabei handelt es sich um Siedlungsgebüsche, be-
stehend überwiegend aus Weißdorn, Brombeere, Hundsrose, Brennnessel und 
Weide. Zum Teil befindet sich dort abgelagerter Grünschnitt sowie Gartenabfälle. Die 
Feldhecke im Westen des Plangebietes bleibt erhalten.  
 
Generell sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG zu beachten, wonach die Ent-
fernung von Gehölzen und sonstigen Vegetationsstrukturen nur außerhalb der Brutpe-
riode der Vögel (vom 01. Oktober bis 28. Februar) erfolgen darf.  
 
➢ Beseitigung, Verkleinerung bzw. Funktionsverlust von Gewässern 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine fließenden und stehenden Gewässer vorhan-
den. 
 
➢ Umnutzung von Flächen 
 
Mit der Umnutzung der Flächen sind ökologische Veränderungen verbunden und somit 
auch Auswirkungen auf geschützte Tier- und Pflanzenarten möglich.  
 
Das hier betrachtete Plangebiet befindet sich im Westen von Kalkhorst. Es stellt sich 
überwiegend als Grünland mit einigen Gehölzstrukturen dar. Im westlichen Teilbereich 
befindet sich eine Heckenstruktur sowie landwirtschaftliche Nutzfläche. Im nördlichen 
Teilbereich befindet sich eine leerstehende gewerbliche Scheune. Diese stellt auf-
grund des baulich schlechten Zustandes aktuell einen städtebaulichen Missstand dar.  
 
➢ Lärm 
 
In der Umgebung des Plangebietes befinden sich gewerbliche Nutzungen sowie 
Wohnnutzungen mit dem Schutzanspruch bzw. Störungsgrad eines Mischgebietes, da 
sich die Nutzungen innerhalb von Mischgebieten, die in rechtskräftigen Bebauungs-
plänen ausgewiesen wurden, befinden. Mit dem Bebauungsplan Nr. 31 wird ebenfalls 
ein Mischgebiet sowie ein Sonstiges Sondergebiet „Ärztehaus“ ausgewiesen, das le-
diglich Betriebe, die nicht wesentlich stören, zulässt. Mit der Planung werden folglich 
keine über das bereits in der Umgebung zulässige Maß hinausgehende Immissionen 
vorbereitet bzw. wirken keine unzulässigen Immissionen auf das Plangebiet ein. 
 
Das festgesetzte Sonstige Sondergebiet SO „Ärztehaus“ umfasst Nutzungen, wie sie 
in einem Mischgebiet und z. T. in einem Gewerbegebiet zulässig wären. Die 
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Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes erfolgt, um lediglich die festgesetzten 
Nutzungen an diesem Standort zu bündeln. In dem Sonstigen Sondergebiet SO sind 
keine klinischen Einrichtungen oder stationäre-/teilstationäre medizinische Einrichtun-
gen zulässig. Ein erhöhter Schutzanspruch für die Patienten besteht somit nicht. Es ist 
für das Sonstige Sondergebiet SO daher der Schutzanspruch bzw. der Störungsgrad 
eines Mischgebietes anzunehmen. 
 
➢ Kollision von Tieren mit mobilen oder immobilen Einrichtungen 

 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 31 kommt es zu keiner signifikanten Erhöhung der Gefahr 
des Tötungsrisikos/Kollision im Straßenverkehr. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung 
 
Im Ergebnis der Potentialabschätzung werden folgende Hinweise in den Bebauungs-
plan aufgenommen, um Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG auszuschließen:  

• Die Beseitigung von Gehölzen darf nur im Zeitraum zwischen 01. Oktober und 
28. Februar durchgeführt werden (siehe § 39 Abs. 5 Satz 2 des BNatSchG aus-
zuschließen sind. Hierfür ist die Zustimmung der zuständigen Behörde notwen-
dig.  

• Die Abrissarbeiten von Gebäuden sind außerhalb der Brutzeit von Vögeln vom 
01. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen. 

• Vor Abriss der Scheune ist eine fachgutachterliche Prüfung auf den Besatz mit 
Fledermäusen und Gebäudebrütern durchzuführen. Beim Vorfinden von Indivi-
duen sind entsprechende Ausgleichsmaßnahmen mit der zuständigen unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen und durchzuführen 

• Zur Vermeidung baubedingter Störungen von nachtaktiven, lärm- und störungs-
empfindlichen Tierarten (v.a. Fledermäuse) soll sich die Bautätigkeit auf die Ta-
geszeit beschränken, um Störungen zu vermeiden. Dabei sollen Bauarbeiten 
zur Nachtzeit (22-6 Uhr) nicht zulässig sein. 
 

Gesetzliche Grundlagen - Artenschutz 
 
Gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten, 
Bäume, die außerhalb des Waldes stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September abzuschneiden oder 
auf dem Stock zu setzen. Nicht zu erhaltende Gehölze müssen somit außerhalb dieser 
Zeit entfernt werden.  
 
Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten,  
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na- 
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel- 
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert,  

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge- 
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren,  
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4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

 
 
6.6 Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen 
 
Die Aufnahme der Biotoptypen erfolgte auf Grundlage der „Anleitung für die Kartierung 
von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“, Schriften-
reihe des LUNG M-V 2013, Heft 2. 
 
Der überwiegende Teil des Plangebietes kann als artenarme Zierrasenfläche (PER) 
kartiert werden. Im Norden des Plangebietes befindet sich eine leerstehende gewerb-
liche Scheune (OIG), die aufgrund des baulich schlechten Zustandes aktuell einen 
städtebaulichen Missstand darstellt. Im westlichen Teilbereich befinden sich landwirt-
schaftliche Nutzflächen (ACL). Die Zierrasenfläche und die landwirtschaftlich genutzte 
Ackerfläche wird durch eine Siedlungshecke (PHZ), bestehend aus Schlehe, Weiß-
dorn, Holunder, Traubenkirsche und im südlichen Teil überwiegend aus Brombeere 
sowie aus Überhältern, die sich als Weide charakterisieren lassen, getrennt. Auf der 
Zierrasenfläche befinden sich zwei kleine Siedlungsgebüsche (PHX) sowie ein größe-
res Siedlungsgebüsch angrenzend zur Scheune, die überwiegend aus Weißdorn, 
Brombeere, Hundsrose, Brennnessel und Weide bestehen. Zum Teil befindet sich dort 
abgelagerter Grünschnitt sowie Gartenabfälle. Die beiden kleinen Siedlungsgebüsche 
bleiben erhalten und werden in ein Zäsurgrün zwischen Mischgebiet und sonstigem 
Sondergebiet integriert. Das etwas größere Siedlungsgebüsch wird im Rahmen des 
Scheunenabrisses ebenfalls entfernt. Nördlich und südlich angrenzend an das Plan-
gebiet befinden sich Gewerbebetriebe (OIG) in Kombination mit Wohnbebauung 
(ODF). Östlich grenzen Siedlungsbereiche an (ODF), südwestlich befindet sich eine 
landwirtschaftliche Betriebsanlage. Im Westen grenzen landwirtschaftliche Nutzflä-
chen (ACL) an, die durch Heckenstrukturen (BHS) gegliedert werden.  
 
Die in der Planzeichnung dargestellte Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft, im westlichen Teilbereich des Plangebietes, wird der-
zeit als Ackerfläche bewirtschaftet. Diese Fläche soll als Ausgleichsmaßnahme umge-
staltet werden (Maßnahme 2.33 der HzE M-V 2018 „Umwandlung von Acker in Brach-
fläche mit Nutzungsoption als Mähwiese) und wird dem Bebauungsplan Nr. 29 „Ge-
werbegebiet Kalkhorst“ zugeordnet. 
 
Folgende Anforderungen für die Umsetzung der Maßnahme 2.33 „Umwandlung von 
Acker in Brachfläche mit Nutzungsoption als Mähwiese“ der Anlage 6 der HzE 2018 
sind zu beachten und umzusetzen:  
 

- Fläche war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt 
- Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfüllung eines der 

nachfolgend aufgeführten Kriterien: Biotopverbund, Gewässerrandstreifen, Puf-
fer zu geschützten Biotopen, Förderung von Zielarten 

- Spontane Begrünung (keine Einsaat) 
- Mindestbreite 10 m 
- Mindestflächengröße 2 000 m 
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Außerdem gilt als Nutzungsoption: 
- Auf der Fläche besteht ausschließlich die Möglichkeit der Flächennutzung als 

einschürige extensive Mähwiese unter Beachtung der folgenden Vorgaben: 
o Mahd nicht vor dem 1. September und Abfuhr des Mähgutes 
o Je nach Standort höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 Jahre 
o Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messerbalken 

 
Jegliche weiteren Arbeiten und Maßnahmen auf der Fläche wie Düngung, Einsatz von 
PSM, Einsaaten, Umbruch, Bodenbearbeitung, Melioration u. ä. sind ausgeschlossen. 
Erfolgt eine Unterlassung der Mahd über einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren, sind 
die betroffenen Flächen dauerhaft der ungestörten natürlichen Entwicklung (freie Suk-
zession) zu überlassen.  
 
 
6.7 Planwirkungen 
 
Die derzeitige Charakteristik des Plangebietes lässt sich durch eine siedlungstypische 
Situation aus einer artenarmen Zierrasenfläche, einer Heckenstruktur, landwirtschaft-
liche Flächen und einer maroden Scheune beschreiben. 
 
Mit Hilfe der vorliegenden Planung erfolgt die Errichtung eines Ärztehauses und die 
Ausweisung eines Mischgebietes. Es wird eine baulich vorgeprägte Fläche überplant, 
auf der eine Nachverdichtung erfolgen soll. Die naturräumliche Zäsur der bestehenden 
Hecke soll aufgegriffen werden und bestehen bleiben. Diese vorhandene Grünstruktur 
wird durch den Bebauungsplan nicht berührt, sodass keine Beeinträchtigung erfolgen 
wird.  
 
Die durch den Bebauungsplane Nr. 31 zu erwartende Eingriffe in das Landschaftsbild, 
den Wasserhaushalt sowie das Klima sind als sehr gering einzuschätzen und können 
zusammenfassend vernachlässigt werden. 
 
Bei Nichtausführung der Planungen würden die aktuellen Areale, Biotop- und Nut-
zungstypen im derzeitigen Bestand weiter bestehen. Zusammenfassend können die 
zu erwartenden Eingriffe in die genannten Biotoptypen als eher geringwertig abgewo-
gen werden. Innerhalb der Planungsarbeiten wurde versucht, den Umweltbelangen 
hinsichtlich einer flächensparenden Entwicklung in Bezug auf das Gemeindegebiet ge-
recht zu werden. 
 
 
6.8 Grünordnerische Festsetzungen / Hinweise 
 
Unter Berücksichtigungen der artenschutzrechtlichen Belange werden folgende Fest-
setzungen getroffen bzw. Hinweise in den Bebauungsplan Nr. 31 aufgenommen: 
 
Festsetzungen: 
 
Entfallende Gebäude und Nebenanlagen sowie Schutt- und Müllablagerungen sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuzuführen. 
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Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Mutterboden ist in nutzbarem Zustand 
zu erhalten und im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wieder zu verwerten oder 
einer Wiederverwertung zuzuführen. 
Die Baustelleneinrichtungen sind auf das notwendigste Maß zu beschränken. Grünflä-
chen sind während der Hochbaumaßnahmen und Herstellung von Flächenbefestigun-
gen durch ortsfesten Bauzaun vor Verdichtung und Verschmutzung zu schützen. Bau-
beginn anderer Arbeiten ist erst nach Fertigstellung dieses Bauzauns zulässig. Nach 
Beendigung der Bauarbeiten sind baubedingte Beeinträchtigungen (wie Bodenver-
dichtung, Fahrspuren, Fremdstoffreste) zurückzunehmen. Bauschutt und Müllablage-
rungen sind ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuzuführen. 
 
Grundstückszufahrten, Stellplätze und deren Zufahrten sind in wasserdurchlässiger 
Bauweise (Schotterrasen, Rasengitter, Fugenpflaster, versickerungsfähiges Pflaster 
oder wassergebundene Decke) herzustellen. 
 
In der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Schutzgrün“ ist die vorhandene Hecke 
als Siedlungshecke zu erhalten. Pflegeschnitte sind zulässig. 
 
Die Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Abschirmgrün“ ist als Landschaftsrasen zu 
gestalten. Eine regelmäßige Mahd sowie das Anpflanzen von Ziersträuchern sind zu-
lässig.  
 
In der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Zäsurgrün“ ist standortgerechtes ge-
bietsheimisches Wildblumensaatgut auszusäen. Die Fläche ist zwei Mal im Jahr 
(1. Mahd Ende Juni, 2. Mahd Ende August) zu mähen. Die beiden Siedlungsgebüsche 
sind in der Fläche zu integrieren. Pflegeschnitte sind zulässig.  
 
Die Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Ausgleichsfläche, öffentlich“ ist als Aus-
gleichsmaßnahme zu entwickeln. Dabei wird die Maßnahme 2.33 „Umwandlung von 
Acker in Brachfläche mit Nutzungsoption als Mähwiese“ (HzE M-V, 2018) angewendet. 
Bis zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme ist die Fläche weiterhin als Acker zu 
nutzen. Die Ausgleichsmaßnahme wird dem Bebauungsplan Nr. 29 zugeordnet. 
 
Vor Abriss der Scheune ist fachgutachterlich zu prüfen, ob diese Individuen geschütz-
ter Arten oder deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bergen. Sollte dies der Fall 
sein, ist die weitere Verfahrensweise mit der unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men.  
 
 
Hinweise: 
 
Zum Schutz der Population von (streng) geschützten Arten dürfen gem. § 44 Abs.1 
BNatSchG offensichtliche Quartiersplätze z.B. Altbäume sowie Nischen, Spalten und 
Böden in Gebäuden nicht zur Fortpflanzungszeit von 01.03. bis 30.09. für Baumaß-
nahmen beansprucht werden. Die untere Naturschutzbehörde kann hiervon im Einzel-
fall auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn ihr gegenüber zuvor gutachtlich nachge-
wiesen wird, dass mit der Beseitigung des abzureißenden Gebäudes/ der zu fällenden 
Siedlungsgebüsche keine Vernichtung von Tieren besonders geschützter Arten oder 
deren Fortpflanzungsstätten verbunden ist. 
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Die Beseitigung von Gehölzen gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 des Bundesnaturschutzge-
setzes darf nur im Zeitraum zwischen dem 01. Oktober und dem 01. März eines jeden 
Jahres durchgeführt werden. Ausnahmen sind zulässig, sofern der gutachterliche 
Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass innerhalb der Gehölzflächen 
keine Brutvögel brüten und die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt.  
 
Zur Vermeidung baubedingter Störungen von nachtaktiven, lärm- und störungsemp-
findlichen Tierarten (v.a. Fledermäusen) sind die Bautätigkeiten auf den Tagzeitraum 
(6-22 Uhr) zu beschränken. 
 
 
7. Durchführungsrelevante Hinweise 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine Bau- 
oder Bodendenkmale betroffen. Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachge-
samtheiten oder Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass 
an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse be-
steht, hat dies unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den 
Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Ge-
genstandes erkennen. Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbe-
hörde zu erfolgen. Sie leitet die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde 
weiter. Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die 
Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher An-
zeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist 
im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder 
die Bergung des Denkmals dies erfordert - vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V. 
 
Das Plangebiet ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus die-
sem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden 
werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
Der vorliegende Entwurf ist nicht rechtsverbindlich. Alle Rechtsgeschäfte, die auf 
Grundlage dieses Entwurfes getätigt werden, geschehen auf eigene Verantwortung. 
 
 
 
 
Kalkhorst, den 

Neick, Bürgermeister 


